
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/11/9 4Ob367/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1982

Norm

EO §396

Rechtssatz

Das Gericht kann der klagenden Partei für den Erlag der nachträgliche auferlegten Kaution eine Frist setzen und nach

deren fruchtlosem Ablauf die bereits vollzogenen Akte von Amts wegen aufzuheben.
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